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Der Verkäufer eines Grund-
stücks muss grundsätzlich 
nicht auf das Fehlen einer 
Gebäudeversicherung hin-
weisen 
Mit Urteil vom 20. März 2020 V ZR 
61119 entschied der Bundesgerichts-
hof zu Gunsten der Verkäufer von 
Grundstücken, dass diese den Käufer 
grundsätzlich nicht ungefragt darüber 
unterrichten müssen, ob eine Gebäu-
deversicherung vorhanden ist oder 
nach Vertragsschluss beendet sein 
wird. Ein Käufer kann sich diesbezüg-
lich auch nicht auf dasjenige berufen, 
was angeblich als verkehrsüblich 
gelte. Anders verhält es sich lediglich 
dann, wenn der Verkäufer vor oder 
bei Abschluss des Kaufvertrages das 
Bestehen einer Gebäudeversicherung 
versichert hat. 

Ansonsten ist er nicht dazu verpflich-
tet, sich ungefragt über das Bestehen 
oder Nichtbestehen einer Gebäu-
deversicherung zu äußern. Denn ob 
Versicherungsschutz besteht, fällt 
grundsätzlich in den eigenen Verant-
wortungsbereich des Käufers. Ent-
steht dem Käufer folglich ein Schaden 
am Gebäude, und ist der Versiche- 
rungsschutz vor dem Schadensereig-
nis beendet worden, so kann der 
Käufer keine Minderungs- oder Scha-
densersatzansprüche geltend ma-
chen, wenn für den Verkäufer keine 
vertragliche Verpflichtung bezüglich 
einer Gebäudeversicherung bestand. 
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